[image: image1.png]SRO TREUHAND
OAR FIDUCIAIRE | SUISSE
OAD FIDUCIARI



Checkliste / Hilfsformular Nr. 5  –  Artikel  6 GwG

« Abklärungspflichten » (Art. 6 GwG)
Auszug aus dem Reglement SRO-TREUHAND|SUISSE
Hinweis: Die Abklärungspflicht gemäss Art. 6 GwG ist vorgeschrieben bei Transaktionen mit erhöhtem Risiko (Ziff. 3.4.2. Reglement SRO-TREUHAND|SUISSE). Als Transaktionen mit erhöhtem Risiko gelten:

    a)  Transaktionen, die ungewöhnlich erscheinen, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit sei erkennbar;

    b)  Transaktionen bei denen Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminiellen Organisation unterliegen (Art. 260ter Ziff. 1 StBG);

    c)  Transaktionen, bei denen auf ein Mal oder gestaffelt Bargeld, Inhaberpapiere oder Edelmetalle im Wert von Fr. 100'000.— oder mehr physisch eingebracht oder zurückgezogen werden;

    d)  Geld- und Wertübertragungen im Sinne von Ziff. 3.1.5., Abs. 4 (Money-Transfer), wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von 5000 Franken erreichen oder übersteigen; 

    e)  Transaktionen bei Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko, die den Betrag von Fr. 25'000.— übersteigen;

     f)  Transaktionen, die den Betrag von Fr. 500'000.-- übersteigen.

Inhalt der Abklärungspflicht (Ziff. 3.4.2. Reglement SRO-TREUHAND|SUISSE)

Abzuklären, bzw. zu plausibilisieren ist je nach den Umständen namentlich:

    a)  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;

    b)  der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;

    c)  die Hintergründe der Zahlungseingänge;

    d)  der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;

    e)  die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;

     f)  die finanzielle Situation der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;

    g)  bei juristischen Personen: wer diese beherrscht;

    h)  bei Geld- und Wertübertragungen: Name, Vorname und Adresse der begünstigten Person
Der Finanzintermediär überprüft die Ergebnisse der Abklärungen auf ihre Plausibilität und dokumentiert sie.

Seit 1. Februar 2009 gültig: Der FI ist verpflichtet, Art und Zweck der vom Vertragspartner gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren (Art. 6, Abs. 1 GwG). Empfehlung der SRO: Der FI hält diese Informationen im Kundenprofil (Formular Nr. 4a der SRO) fest. 
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Chronologische Aufführung von den« ungewöhnlichen Transaktionen » 
(separate Erfassung ist auch möglich) 
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Allfällige ergänzende Bemerkungen (können auch auf einem separaten Blatt mit Bezug auf die Nummer notiert werden)

	zu Nr.
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